
 

 

 

 

 

 

 

P R O T O K O L L 
 

über die ordentliche und öffentliche Sitzung des 
 

GEMEINDERATES 
 

am 16. Dezember 2020 im Sitzungssaal des Rabensteiner Gemeinde- & Kulturzentrums 

 

Beginn: 19:00 Uhr 

Ende: 20:20 Uhr 

 

Die Sitzungseinladung erfolgte am 10. Dezember 2020 mittels Einladungskurrende bzw.  

E-Mail 
 

 

Anwesende: 
01) Bürgermeister 

02) Vize-Bürgermeister 

Ing. Kurt Wittmann 

Hubert Gansch 

03) GGRin Ilse Schindlegger 04) GGR Karl Braunsteiner 

05) GGR Karl Peter Bacher 06) GGR Marius Bica 

07) GGR Karl Zöchbauer 08) GRin Brigitte Siedl 

09) GRin DI Andrea Moser 10) - 

11) GR Christian Winter 12) GRin Cornelia Janker, BA 

13) GRin Dr. Martina Haag 14) GR Ing. Bernhard Treitl 

15) GR Manuel Grünbichler 16) GR Werner Schmit 

17) GRin Denise Schartner, MSc 18) GR Thomas Siedl 

19) GR DI Christoph Wittmann 20) GR Johannes Blasl, MSc 

21) GRin Sandra Bieder   

    

Entschuldigt abwesend:  

01) GR Gruber Michael 02)  

03)    

 

Vorsitzender: 

 

Bürgermeister 

 

Ing. Kurt Wittmann 

Schriftführerin:  Eva-Maria Heindl 

 

Die Sitzung war öffentlich und beschlussfähig. 
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Tagesordnung 
 

 

01) Vermietergemeinschaft Marktgemeinde Rabenstein an der 

Pielach/Marktgemeinde Kirchberg an der Pielach; Voranschlag 2021 

02) Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach Orts- und 

Infrastrukturentwicklungs-KG 

0201) Wohnungsvermietung Marktplatz 5; Mietvertrag 

0202) Raumvermietung Marktplatz 6, Mietvertrag 

0203) Wirtschaftsplan 2021-2025 

03) 1. Nachtragsvoranschlag 2020 

04) Haushaltsbeschluss und Voranschlag 2021 

05) Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 

Über einen Dringlichkeitsantrag von Herrn Bürgermeister wird mit nachfolgend 

einstimmigem Beschluss die Tagesordnung des öffentlichen Teiles der heutigen 

Gemeinderatssitzung erweitert mit dem Tagesordnungspunkt: 

05) Bürgschaftsvertrag SC Rabenstein 

Der auf der Tagesordnung angeführten Punkt Berichte und Mitteilungen des 

Bürgermeisters wird nachgereiht bzw. als TOP 06 behandelt. 

Herr Bürgermeister begrüßt die Gemeinderatsmitglieder sowie den Zuhörer Hubert 

Grünbichler stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die 7. Arbeitssitzung des 

Gemeinderates im laufenden Jahr. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf genderspezifische Formulierungen verzichtet. 

Selbstverständlich sind beide Geschlechter gleichermaßen gemeint. 

 

 

TOP 01 
Vermietergemeinschaft Marktgemeinde Rabenstein an der 

Pielach/Marktgemeinde Kirchberg an der Pielach; Voranschlag 2021 

 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht von Herrn Bürgermeister betreffend des 

Voranschlages der Vermietergemeinschaft für das Jahr 2021 mit budgetierten Ein- und 

Auszahlungen in der Gesamtsumme von 12.400 € zur Kenntnis, bzw. stimmen dem zu. 

 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 

 

 

 

 

Vor Behandlung des nachfolgenden Tagesordnungspunktes verlässt Herr GGR Marius 

Bica um 19:10 Uhr wegen Befangenheit den Sitzungsraum.  
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TOP 02 
Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach Orts- und 

Infrastrukturentwicklungs-KG 

TOP 0201 Wohnungsvermietung Marktplatz 5, Mietvertrag 

In der Gemeinderatssitzung am 17. September 2020 wurde der Beiratsbeschluss der 

Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG vom 

30. Juli 2020 über die Erstellung eines Mietvertrags mit der Firma Schreiner IT bestätigt. 

Herr Bürgermeister berichtet, dass sich jedoch zwischenzeitlich auf Wunsch der SPÖ 

Fraktion eine andere Situation ergeben hat. Während sich die Firma Schreiner IT dazu 

entschlossen hat, den Raum im Obergeschoß des GuKs, welcher bislang von der SPÖ als 

Fraktionsraum benutzt wurde und nunmehr nicht mehr benötigt wird, anzumieten, 

konnte für die im Obergeschoß des Gasthofes „Zum Alten Brauhaus“ situierten 

Wohnung in Marktplatz 5 mit einem Ausmaß von 86 m², mit Jaqueline Bica, bisher 

wohnhaft in 3203 Rabenstein an der Pielach, Bergstraße 2, eine neue Mieterin gefunden 

werden.  

Herr Bürgermeister bringt den Entwurf des Mietvertrages vollinhaltlich zur Kenntnis.  

Der monatliche Gesamtmietzins besteht aus dem Hauptmietzins (409,09 €), dem 

monatlichen Betriebskostenakonto (45,46 €) und 10 % Umsatzsteuer (45,45 €) und 

beträgt insgesamt 500,00 €. Dieser vereinbarte Gesamtmietzins ist monatlich im Voraus 

jeweils am Fünften eines jeden Kalendermonats in einem Betrag fällig und ist per 

Dauerauftrag zu überweisen.  

Eine Kaution in der Höhe von 1.350 € ist längstens 14 Tage ab Unterfertigung des 

Mietvertrages zur Einzahlung zu bringen.  

Das Mietverhältnis beginnt am 1. November 2020 und ist auf die Dauer von 3 Jahren 

befristet. 
 

Der Gemeinderat hebt über Antrag von Herrn Bürgermeister einstimmig, 

antragskonform des Vorstandsbeschlusses vom 18. November 2020 und analog des am 

selben Tage in der Sitzung des Beirates der Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach 

Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG gefassten Beschlusses, den Beschluss vom 17. 

September 2020 über die Wohnungsvermietung Marktplatz 5 an die Firma Schreiner IT 

auf und beschließt ebenfalls über Antrag von Herrn Bürgermeister einstimmig, die 

Wohnung im Obergeschoss des Gasthofes „Zum Alten Brauhaus“ mit einem 

Flächenausmaß von 86 m² an Frau Jaqueline Bica zu den oben angeführten 

Bedingungen mit Wirksamkeit 1. November 2020, befristet auf die Dauer von 3 Jahren, 

durch die Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach als Gesamtmieterin der 

Liegenschaft Marktplatz 5 zu vermieten. 
 

Beschlussfassung: einstimmig 

Anwesenheit: 19 Gemeinderatsmitglieder 

 

Nach der Behandlung des Tagesordnungspunktes betritt Herr GGR Marius Bica um 

19:12 Uhr den Sitzungsraum und nimmt ab diesem Zeitpunkt am weiteren Verlauf der 

Gemeinderatssitzung teil.  
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TOP 0202 Raumvermietung Marktplatz 6; Mietvertrag 

Die Firma Schreiner IT, 3242 Texing, Steingrub 20, hat sich aufgrund der Gegebenheiten 

dazu entschlossen, den Raum im Obergeschoß des GuKs, welcher bislang von der SPÖ 

als Fraktionsraum benutzt wurde und nunmehr nicht mehr benötigt wird, anzumieten. 

Herr Bürgermeister bringt den Entwurf des Mietvertrages vollinhaltlich zur Kenntnis.  

Der monatliche Gesamtmietzins besteht aus dem Hauptmietzins (100,00 €) und 20 % 

Umsatzsteuer (20,00 €) und beträgt insgesamt 120,00 €. Dieser vereinbarte 

Gesamtmietzins ist monatlich im Voraus jeweils am Ersten eines jeden Kalendermonats 

in einem Betrag fällig und ist per Dauerauftrag zu überweisen.  

Das Mietverhältnis beginnt am 1. Jänner 2021 und ist auf die Dauer von 3 Jahren 

befristet. 
 

Der Gemeinderat beschließt über Antrag von Herrn Bürgermeister einstimmig, 

antragskonform des Vorstandsbeschlusses vom 18. November 2020 und analog des am 

selben Tage in der Sitzung des Beirates der Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach 

Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG gefassten Beschlusses, jenen Raum im 2. Stock 

des Hauses Marktplatz 6, welcher in dem Mietvertrag angeschlossenen Plan, welcher 

einen integrierenden Bestandteil des Vertrages bildet, rot schraffiert gekennzeichnet 

ist, an die Firma Schreiner IT zu den oben angeführten Bedingungen mit Wirksamkeit 

1. Jänner 2021, befristet auf die Dauer von 3 Jahren, durch die Marktgemeinde 

Rabenstein an der Pielach als Gesamtmieterin der Liegenschaft Marktplatz 6 zu 

vermieten. 
 

Beschlussfassung: einstimmig 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 

 

 

TOP 0203 Wirtschaftsplan 2021-2025 

Herr Bürgermeister erläutert den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021-2025 der 

Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG, 

welcher von der BDO Burgenland GmbH Steuerberatungsgesellschaft erstellt wurde.  

Der Gemeinderat beschließt über Antrag von Herrn Bürgermeister einstimmig, 

antragskonform des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 18. November 2020 und 

analog des am selben Tage in der Sitzung des Beirates der Marktgemeinde Rabenstein 

an der Pielach Orts- und Infrastrukturentwicklungs-KG gefassten Beschlusses, die 

Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2021-2025 der Marktgemeinde Rabenstein Orts- 

und Infrastrukturentwicklungs-KG in der im Entwurf vorliegenden Form. 
 

Beschlussfassung: einstimmig 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 

 



GRP 07 – 16.12.2020 Seite 5 

 

TOP 03 1. Nachtragsvoranschlag 2020 

Herr Bürgermeister bringt den Gemeinderatsmitgliedern den 1. Nachtragsvoranschlag 

für das Budgetjahr 2020 anhand der den Gemeindemandataren vor Sitzungsbeginn 

ausgehändigten Zusammenstellung, bestehend aus 

 

• Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene 

• Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene 

• Querschnitt 

• Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 

• Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst 

• Haushaltspotential (aufbauend auf Ergebnisrechnung) 

• Leasingspiegel 

• Dienstpostenplan 

 

welche diesem Protokoll als wesentlicher Bestandteil beiliegt, in seinen Grundzügen zur 

Kenntnis. 

 

Die Erstellung eines 1. Nachtragsvoranschlages für das laufende Haushaltsjahr 2020 

wurde einerseits für die Umsetzung der detaillierten Vorgaben der VRV 2015 und 

andererseits wegen der finanziellen Auswirkungen aufgrund der Pandemie notwendig.  

Es wurden dabei sämtlich bekannte und geschätzte Auswirkungen eingearbeitet ebenso 

wie die bereits im Laufe des Jahres getroffenen Beschlüsse mit Hinweis auf einen zu 

erstellenden Nachtragsvoranschlag.  

 

Der Entwurf des 1. Nachtragsvoranschlages 2020 ist im Büro von Kassenverwalterin 

Lydia Kaiser für zwei Wochen bzw. vom 23. November bis zum 7. Dezember 2020, 

während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. Von dem 

öffentlichen Einsichtsrecht Gebrauch gemacht hat Herr Johann Rudolf Schönbäck. 

 

Der Entwurf des Ergebnisvoranschlages des 1. Nachtragsvoranschlages 2021 weist im 

Vergleich zum Voranschlag 2020 nachstehend angeführte Erträge und Aufwendungen 

aus: 

 
VA 2020 inkl. NVA VA 2020 1. NVA

Summe Erträge 4 624 700 €            5 140 700 €   516 000 €-       

Summe Aufwendungen 4 654 600 €            4 556 500 €   98 100 €         

Saldo (0) Nettoergebnis 29 900 €-                 584 200 €      614 100 €-      

Entnahmen von Haushaltsrücklagen -  €                        -  €                -  €                

Zuweisung an Haushaltsrücklagen -  €                        -  €                -  €                

Nettoergebnis nach Zuweisung und 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen 29 900 €-                 584 200 €      614 100 €-      
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Gruppe Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo (0)

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 130 900 €     903 000 €          772 100 €-         

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 32 500 €       53 700 €             21 200 €-           

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 101 200 €     720 200 €          619 000 €-         

3 Kunst, Kultur und Kultus 100 €            89 100 €             89 000 €-           

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 10 900 €       366 200 €          355 300 €-         

5 Gesundheit 900 €            642 600 €          641 700 €-         

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 324 600 €     360 400 €          35 800 €-           

7 Wirtschaftsförderung 7 100 €         111 100 €          104 000 €-         

8 Dienstleistungen 1 333 800 €  1 237 100 €       96 700 €           

9 Finanzwirtschaft 2 682 700 €  171 200 €          2 511 500 €     

4 624 700 €  4 654 600 €       29 900 €-           Gesamt

 
 

Der Entwurf des Finanzierungsvoranschlages des 1. Nachtragsvoranschlages 2021 weist 

im Vergleich zum Voranschlag 2020 nachstehend angeführte Einzahlungen und 

Auszahlungen aus: 

 
VA 2020 inkl. NVA VA 2020 1. NVA

Summe Einzahlungen operative Gebarung 4 445 100 €            4 851 200 €   406 100 €-       

Summe Auszahlungen operative Gebarung 4 068 400 €            3 998 600 €   69 800 €         

Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung 376 700 €               852 600 €      475 900 €-      

Summe Einzahlungen investive Gebarung 506 300 €               349 500 €       156 800 €       

Summe Auszahlungen investive Gebarung 1 647 400 €            1 581 000 €   66 400 €         

Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung 1 141 100 €-           1 231 500 €-   90 400 €        

Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + 2) 764 400 €-               378 900 €-      385 500 €-      

Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 694 100 €               694 100 €       -  €                

Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 288 700 €               295 100 €       6 400 €-           

Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 405 400 €               399 000 €      6 400 €           

Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen 

Gebarung (Saldo 3 + 4) 359 000 €-               20 100 €        379 100 €-       
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Operativen 

Gebarung

Investiven 

Gebarung

Finanzierungs-

tätigkeit

voranschlags-

wirksamen 

Gebarung

Saldo (1) Saldo (2) Saldo (4) Saldo (5)

0 814 700 €-      27 500 €-          842 200 €-       56 500 €-        898 700 €-       

1 15 100 €-        54 000 €-          69 100 €-         161 600 €      92 500 €         

2 533 100 €-      81 500 €-          614 600 €-       4 300 €-           618 900 €-       

3 88 900 €-        3 900 €-            92 800 €-         -  €               92 800 €-         

4 349 300 €-      5 000 €-            354 300 €-       -  €               354 300 €-       

5 634 800 €-      199 800 €-       834 600 €-       243 900 €      590 700 €-       

6 143 000 €      561 500 €-       418 500 €-       227 100 €      191 400 €-       

7 93 800 €-        12 400 €          81 400 €-         -  €               81 400 €-         

8 251 900 €      219 800 €-       32 100 €         166 400 €-      134 300 €-       

9 2 511 500 €   500 €-               2 511 000 €    -  €               2 511 000 €    

Gesamt 376 700 €     1 141 100 €-    764 400 €-       405 400 €      359 000 €-       

Geldfluss aus der

Gruppe

Saldo (3)

 
 

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) 

 

Im Vergleich zum laufenden Voranschlag umfasst die Veränderung des 

Darlehensnachweises lediglich geringfügige Anpassungen, es sind keine zusätzlichen 

Darlehensaufnahmen vorgesehen. 

Demnach ergibt sich der nachstehend angeführte veränderte Darlehensnachweis 2020: 

 

Der Schuldenstand beträgt per Beginn 2020 3.178.900 € 

und 

vermehrt um Darlehensaufnahmen im Betrag von 694.100 € 

davon entfällt ein Betrag von  250.000 € 

auf ein Darlehen für das Vorhaben 38 (Kommunalgebäude) 

ein Betrag von  170.000 € 

auf ein Darlehen für das Vorhaben 30 (FF Rabenstein Fahrzeugankauf) 

ein Betrag von  272.700 € 

auf ein FSA-Darlehen für das Vorhaben 2 (Siedlungsstraßenbau) 

sowie ein Betrag von 1.400 € 

auf das Vorhaben 28 (Darlehensverrechnung Kapitalisierungen, ao. Rückzahlungen) 

vermindert um die 2020 budgetierten Darlehenstilgungen 

im Gesamtbetrag von 288.700 € 

würde sich laut Voranschlagsentwurf per Jahresende 2020 ein  

Gesamtschuldenstand von 3.584.500 € 

ergeben. 
 

Zu dem 2020 zu leistenden Schuldendienst im Gesamtbetrag von 321.400 € 

davon entfallen 26.300 € auf Kreditzinsen, 

werden voraussichtlich Ersätze im Betrag von   56.100 € 

geleistet, wodurch sich der Netto-Schuldendienst auf  256.300 € 
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im Haushaltsjahr 2020 belaufen wird. 

 

Haushaltspotential 

(aufbauend auf der Ergebnisrechnung) 

 
Mittelaufbringung Mittelverwendung Saldo

Finanzwirksame Erträge 4 500 200 €            

Finanzwirksame Aufwendungen 4 076 300 €            

Finanzwirksames Ergebnis 4 500 200 €           4 076 300 €           423 900 €              

Jährlich wiederkehrende Auszahlungen 443 800 €               

Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung 256 900 €-               

Jährliches Haushaltspotential 4 243 300 €           4 520 100 €           276 800 €-              

 
 

Im Nachweis der Investitionstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2020 nachstehend 

angeführte Projekte angeführt. Es wurden dabei die Überschüsse und Fehlbeträge aus 

dem Rechnungsabschluss 2019 den einzelnen Vorhaben auf den entsprechenden 

Konten zugeordnet und als sonstige Aufwendungen bzw. sonstige Erträge erfasst.  

 

Projekt Nr. Investitionen

1 ABA Dorf-Au-Straße & Eichbergweg 1000001 24 800€           

2 Siedlungsstraßenbau 1000002 480 000€         

3 Güterweg-Erhaltung 1000003 25 000€           

4 Freibadanlage 1000006 -€                  

5 WVA Dorf-Au-Straße & Eichbergweg 1000011 10 200€           

6 Grundankauf 1000015 170 400€         

7 Hochwasserschutzprojekt Zentrum 1000016 52 400€           

8 WVA Feldgasse 1000017 16 300€           

9 ABA Feldgasse 1000024 17 500€           

10 Darlehensverrechnung Kapitalisierungen, ao. Rückzahlungen 1000028 1 400€              

11 FF Rabenstein Fahrzeugankauf 1000030 100 000€         

12 Kommunalgebäude 1000031 320 000€         

13 Eisenbahnkreuzungen 1000039 86 900€           

14 Baugründe Feldgasse 1000042 71 400€           

15 WVA Hößl-Quelle 1000043 900€                 

16 Bauhof 1000044 215 000€         

17 Sonstige Anschaffungen 2777777 155 100€         

Gesamtsumme Investitionen 1 747 300€      
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Der Gemeinderat beschließt über Antrag von Herrn Bürgermeister einstimmig, 

antragskonform des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 18. November 2020, den         

1. Nachtragsvoranschlag 2021 in der vorliegenden Form. 
 

Beschlussfassung: einstimmig 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 

 

TOP 04 Haushaltsbeschluss und Voranschlag 2021 

Herr Bürgermeister bringt den Gemeinderatsmitgliedern den Voranschlag für das 

Budgetjahr 2021 anhand der den Gemeindemandataren vor Sitzungsbeginn 

ausgehändigten Zusammenstellung, bestehend aus 
 

• Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene 

• Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene 

• Querschnitt 

• Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 

• Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst 

• Haushaltspotential (aufbauend auf Ergebnisrechnung) 

• Leasingspiegel 

• Dienstpostenplan 
 

welche diesem Protokoll als wesentlicher Bestandteil beiliegt, in seinen Grundzügen zur 

Kenntnis. 

 

Der Entwurf des Voranschlages 2021 ist im Büro von Kassenverwalterin Lydia Kaiser für 

zwei Wochen bzw. vom 23. November bis zum 7. Dezember 2020, während der 

Amtsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. Von dem öffentlichen 

Einsichtsrecht Gebrauch gemacht hat Herr Johann Rudolf Schönbäck. 

 

Der Entwurf des Ergebnisvoranschlages für das Haushaltsjahr 2021 weist nachstehend 

angeführte Erträge und Aufwendungen aus: 

 
Gruppe Bezeichnung Erträge Aufwendungen Saldo (0)

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 80 000 €          816 300 €       736 300 €-       

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 22 400 €          53 700 €          31 300 €-         

2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 258 500 €       717 800 €       459 300 €-       

3 Kunst, Kultur und Kultus 100 €               72 700 €          72 600 €-         

4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 9 400 €            370 700 €       361 300 €-       

5 Gesundheit 35 900 €          653 900 €       618 000 €-       

6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr 120 700 €       175 000 €       54 300 €-         

7 Wirtschaftsförderung 43 400 €          279 900 €       236 500 €-       

8 Dienstleistungen 1 249 900 €    1 224 700 €    25 200 €         

9 Finanzwirtschaft 2 770 100 €    93 100 €          2 677 000 €    

4 590 400 €    4 457 800 €    132 600 €       Gesamt
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Der Entwurf des Finanzierungsvoranschlages für das Haushaltsjahr 2021 weist 

nachstehend angeführte Einzahlungen und Auszahlungen aus: 
 

Operativen 

Gebarung

Investiven 

Gebarung

Finanzierungs-

tätigkeit

voranschlags-

wirksamen 

Gebarung

Saldo (1) Saldo (2) Saldo (4) Saldo (5)

0 722 100 €-      28 000 €-          750 100 €-       56 500 €-          806 600 €-       

1 18 000 €-        180 500 €-       198 500 €-       16 800 €-          215 300 €-       

2 295 000 €-      1 661 500 €-    1 956 500 €-    1 495 800 €     460 700 €-       

3 72 500 €-        -  €                72 500 €-         -  €                72 500 €-         

4 355 300 €-      6 000 €-            361 300 €-       -  €                361 300 €-       

5 618 700 €-      91 700 €-          710 400 €-       12 200 €-          722 600 €-       

6 77 300 €        123 400 €-       46 100 €-         59 000 €-          105 100 €-       

7 83 500 €-        4 700 €-            88 200 €-         -  €                88 200 €-         

8 117 300 €      115 700 €       233 000 €       6 400 €-            226 600 €       

9 2 677 000 €   -  €                2 677 000 €    -  €                2 677 000 €    

Gesamt 706 500 €     1 980 100 €-    1 273 600 €-    1 344 900 €    71 300 €         

Geldfluss aus der

Gruppe

Saldo (3)

 
 

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) 

 

Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich per Beginn 2021 3.584.500 € 

und 

vermehrt um Darlehensaufnahmen im Betrag von 1.671.400 € 

davon entfällt ein Betrag von  1.500.000 € 

auf ein Darlehen für das Vorhaben20 (Kindergarten Rabenstein) 

ein Betrag von  170.000 € 

auf ein Darlehen für das Vorhaben 15 (Grundankauf) 

sowie ein Betrag von 1.400 € 

auf das Vorhaben 28 (Darlehensverrechnung Kapitalisierungen, ao. Rückzahlungen) 

vermindert um die 2021 budgetierten Darlehenstilgungen 

im Gesamtbetrag von 326.700 € 

würde sich laut Voranschlagsentwurf per Jahresende 2021 ein  

Gesamtschuldenstand von 4.929.200 € 

ergeben. 
 

Zu dem 2021 zu leistenden Schuldendienst im Gesamtbetrag von 354.400 € 

davon entfallen 27.700 € auf Kreditzinsen, 

werden voraussichtlich Ersätze im Betrag von   40.500 € 

geleistet, wodurch sich der Netto-Schuldendienst auf  313.900 € 

im Haushaltsjahr 2021 belaufen wird. 
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Mittelfristiger Finanzplan 

Ergebnishaushalt 
 

VA 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Summe Erträge 4 590 400 € 4 157 900 €   4 136 400 €   4 152 400 €   4 172 800 €   

Summe Aufwendungen 4 457 800 € 4 260 000 €   4 279 100 €   4 321 100 €   4 337 500 €   

Saldo (0) Nettoergebnis 132 600 €    102 100 €-      142 700 €-      168 700 €-      164 700 €-      

Entnahmen von 

Haushaltsrücklagen -  €              -  €                -  €                -  €                -  €                

Zuweisung an 

Haushaltsrücklagen -  €              -  €                18 700 €         -  €                -  €                

Nettoergebnis nach 

Zuweisung und 

Entnahmen von 

Haushaltsrücklagen 132 600 €    102 100 €-      161 400 €-      168 700 €-      164 700 €-      

 
 

Mittelfristiger Finanzplan 

Finanzierungshaushalt 
 

VA 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Saldo (1)

Geldfluss aus der 

Operativen Gebarung 706 500 €     412 900 €       365 800 €       323 100 €       306 400 €       

Saldo (2)

Geldfluss aus der 

Investiven Gebarung 1 980 100 €- 121 100 €-       94 100 €-         110 100 €-       110 100 €-       

Saldo (3) 

Nettofinanzierungssaldo 

(Saldo 1 + Saldo 2) 1 273 600 €- 291 800 €       271 700 €       213 000 €       196 300 €       

Saldo (4)

Geldfluss aus der 

Finanzierungstätigkeit 1 344 700 € 423 000 €-       403 900 €-       403 700 €-       415 200 €-       

Saldo (5) Geldfluss aus 

der voranschlags-

wirksamen Gebarung 

(Saldo 3 + Saldo 4) 71 100 €      131 200 €-      132 200 €-      190 700 €-      218 900 €-      

 
 

Haushaltspotential 

(aufbauend auf der Ergebnisrechnung) 
 

Mittelaufbringung Mittelverwendung Saldo

Finanzwirksame Erträge 4 470 500 €            

Finanzwirksame Aufwendungen 3 804 500 €            

Finanzwirksames Ergebnis 4 470 500 €           3 804 500 €           666 000 €       

Jährlich wiederkehrende Auszahlungen 385 000 €               

Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung 80 500 €-                 

Jährliches Haushaltspotential 4 390 000 €           4 189 500 €           200 500 €       
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Im Nachweis der Investitionstätigkeit sind für das Haushaltsjahr 2021 nachstehend 

angeführte Vorhaben angeführt: 

 

Vorhaben Nr. Investitionen

1 ABA Dorf-Au-Straße & Eichbergweg 1000001 -  €                       

2 Siedlungsstraßenbau 1000002 327 800 €               

3 Güterweg-Erhaltung 1000003 20 000 €                 

4 WVA Dorf-Au-Straße & Eichbergweg 1000011 -  €                       

5 Grundankauf 1000015 -  €                       

6 Hochwasserschutzprojekt Zentrum 1000016 3 300 €                   

7 Kindergarten Rabenstein 1000020 1 500 000 €           

8 WVA Feldgasse 1000017 -  €                       

9 ABA Feldgasse 1000024 45 100 €                 

10 Darlehensverrechnung Kapitalisierungen, ao. Rückzahlungen 1000028 1 400 €                   

11 FF Rabenstein Fahrzeugankauf 1000030 188 500 €               

12 Kommunalgebäude 1000031 90 000 €                 

13 Eisenbahnkreuzungen 1000039 -  €                       

14 Baugründe Feldgasse 1000042 129 300 €               

15 Bauhof 1000044 10 000 €                 

16 SC Rabenstein Freizeit-/Spielanlage 1000044 150 000 €               

17 Sonstige Anschaffungen 2777777 58 300 €                 

Gesamtsumme Investitionen 2 523 700 €           

 
 

*Zu Punkt 14 Vorhaben Baugründe Feldgasse: entspricht den Zuführungen zu anderen 

Vorhaben 

 

Dienstpostenplan zum Voranschlag 2021 

 

Anzahl
Funktions-

gruppe
Bezeichnung

Personal-

zulage

70

Standesbeamten-(oder 

Staatsbürgerschafts-)-

fachdienst

1 6 1 7 AmtsleiterIn ja

71 Verwaltungsfachdienst 3 5 - - - -

46

Gehobener Bau-, 

Vermessungs- und 

technischer Dienst

1 6 - - - -

69 Rechnungsfachdienst 1 5 - - - -

2 Facharbeiter 5 5 - - - -

Dienst-

zweig

Bezeichnung des 

Dienstzweiges
Anzahl

Entlohnungs-

gruppe

Funktionsverwendung
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Anzahl
Funktions-

gruppe
Bezeichnung

Personal-

zulage

85
Mittlerer Verwaltungs- 

und Kanzleidienst
0 4 - - - -

8

Leichenwäscher, 

Einsarger und 

Bestattungsarbeiter

1 4 - - - -

12 Kindergartenhilfsdienst 6 3 - - - -

16 Schulwart 1 3 - - - -

15

Hilfsdienst mit 

einschlägigen 

Vorkenntnissen

3 2 - - - -

Dienst-

zweig

Bezeichnung des 

Dienstzweiges
Anzahl

Entlohnungs-

gruppe

Funktionsverwendung

 
 

Der zum Stichtag 1. Jänner 2021 erstellte Dienstpostenplan sieht im Laufe des Haus-

haltsjahres 2021keine Veränderungen vor: 

 
 

Der Gemeinderat beschließt über Antrag von Herrn Bürgermeister einstimmig, 

antragskonform des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 18. November 2020, den 

Voranschlag 2021 mit Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 1.671.400 €uro, der 

Mittelfristige Finanzplan 2022-2025 sowie der Dienstpostenplan in der vorliegenden 

Form. 

Beschlussfassung: einstimmig 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 

 

 

TOP 05 Bürgschaftsvertrag SC Rabenstein 

Herr Bürgermeister informiert die Gemeinderatsmitglieder über das Ersuchen des SC 

Rabenstein, wonach zur Finanzierung des Trainingsplatzes und des frei zugänglichen 

Freizeitgeländes die Übernahme einer Bürgschaft für einen Kredit in Höhe von        

151.000 € ersucht wird, wobei laut vorliegendem Bürgschaftsvertrag die Haftung als 

Bürge und Zahler über 100 % des jeweils aushaftenden Kreditsaldos, maximal jedoch 

100.000 €, übernommen werden soll.  

Ein Finanzierungsplan bzw. Kreditrückzahlungsplan wurde der Kredit gebundenen Bank 

übermittelt und wird der Gemeinde übermittelt und diesem Protokoll beigelegt. 
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Der Gemeinderat beschließt über Antrag von Herrn Bürgermeister einstimmig die 

Übernahme der Bürgschaft seitens der Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach für 

einen Kreditbetrag in der Höhe von 151.000 €, wobei laut vorliegendem 

Bürgschaftsvertrag die Haftung als Bürge und Zahler über 100 % des jeweils 

aushaftenden Kreditsaldos, maximal jedoch 100.000 € übernommen wird, zugunsten 

des SC Rabenstein zwecks Finanzierung des Trainingsplatzes und des frei zugänglichen 

Freizeitgeländes. 

Beschlussfassung: einstimmig 

Anwesenheit: 20 Gemeinderatsmitglieder 
 

TOP 06 Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 

  
Herr Bürgermeister berichtet, dass der Pachtvertrag mit Günter Karner von der 

Rechtsanwaltskanzlei Urbanek Lind Schmied Reisch auf Anraten von GRin                

Dr. Martina Haag abgeändert und neu textiert wurde. Die Grundsätze des Inhalts 

bleiben gleich, lediglich die juristische Ausdrucksweise wurde korrigiert. Der 

Gemeinderat nimmt dies zustimmend zur Kenntnis. 

  
Herr Bürgermeister berichtet über die Preisanpassung des Gemeindeverbandes 

für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten. Grund dafür sind 

die massiven Preissteigerungen für die Entsorgung der verschiedenen 

Müllfraktionen, wobei auch die Mülltrennung zu wünschen übriglässt. 

  
Die 2. Massentestungen werden mit heutigem Stand, im Jänner 2021 stattfinden. 

Herr Bürgermeister bedankt sich bei allen, die bei der ersten Testung mitgeholfen 

bzw. ihren guten Willen gezeigt haben. 

Da ansonsten keine weiteren Wortmeldungen vorgebracht werden, schließt Herr 

Bürgermeister um 20:20 Uhr den öffentlichen Teil der 7. Sitzung des Gemeinderates im 

laufenden Jahr, bedankt sich bei allen Gemeinderatsmitgliedern für die äußerst 

konstruktive, gedeihliche und vor allem friktionsfreie Zusammenarbeit während des 

sich neigenden Jahres, wünscht den Mitgliedern des Gemeinderates ein frohes 

besinnliches und stimmungsvolles Weihnachtsfest sowie einen unbeschwerten Start in 

ein aussichtsreiches Jahr 2021. 
  

Für die Richtigkeit der 

Ausfertigung: 

 

  

 

 

Bürgermeister Kurt Wittmann 
 

 

 

 

GGRin Ilse Schindlegger 

 

 

 

Schriftführerin Eva-Maria Heindl 

 

 

 

GGR Karl Peter Bacher 

Dieses Protokoll wurde genehmigt in der Gemeinderatssitzung am                            2021. 
 
 


